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Haushalts- und Finanzplan   2 0 2 6 
 

Abschnitt A: Textliche Erläuterungen 
 
1. Aufstellungsverfahren 
 

Der Haushalts- und Finanzplan 2026 (Modell 1) umfasst die Planungsjahre 2025 – 2030 und ist auf 
allen Positionen solide und verlässlich kalkuliert. Er brauchte bis zu seiner Verabschiedung zwei Sit-
zungen. Die Eckdaten bzw. Ergebnisse des Haushaltsplans 2026 (Modell 1) werden nachstehend 
unter Nr. 3. „Die Eckdaten im Überblick“ zusammenfassend wiedergegeben.  
 

a. HFA-Sitzung vom 01.10.2025 
In der HFA-Sitzung vom 01.10.2025 wurde durch empfohlen die Hebesätze für die Grund- und 
Gewerbesteuer ab dem 01.01.2026 zu erhöhen. 
 

b. SR-Sitzung vom 23.10.2025 
In der SR-Sitzung vom 23.10.2025 wurden aufgrund einer Hebesatzsatzung ab dem 
01.01.2026 die Hebesätze für die Grundsteuer A + B auf 570% und der Gewerbesteuer auf 
355% festgelegt.  
 

c. HFA-Sitzung vom 28.01.2026 
In der HFA-Sitzung vom 28.01.2026 wurde dem Haupt- und Finanzausschuss der Haushalts-
planentwurf 2026 (Modell1) vorgestellt. Umgesetzt wurden bis dahin eingegangen Entwürfe 
und Änderungen. Dem kompletten Stadtrat wurden dazu alle erforderlichen Unterlagen über-
geben. Aufgrund der bevorstehenden Kommunalwahlen wurde die Verabschiedung des Haus-
haltsplans 2026 in die Aprilsitzung des Stadtrates verschoben. 
 

d. SR-Sitzung vom 22.04.2026 
In der SR-Sitzung vom 2.04.2026 lag dem Stadtrat der Haushaltsplanentwurf 2026 in Form 
des Modells 1 zur Beratung und Verabschiedung vor. Im Modell 1 wurden alle bekannten Fak-
toren berücksichtigt. Nach den Haushaltsreden des 1. Bürgermeisters und den einzelnen Frak-
tionen stimmte der Stadtrat dem Haushaltsplanentwurf 2026 – nach Vorstellung und Beratung 
–mit __:__ Stimmen zu. 
 

 
2. Planungsgrundlagen – eine solide Datenbasis  
 
2.1. Steuerschätzung 
Die Haushalts- und Finanzplanung 2026 stützt sich im Verwaltungshaushalt hinsichtlich der Steuer-
einnahmen und des Finanzausgleichs auf die Ergebnisse der Steuerschätzungen vom November 
2025 und auf die aktuelle Sach- und Rechtslage.  
Die Ergebnisse der Steuerschätzungen sind im Wesentlichen für die mittelfristige Entwicklung der 
Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie für die Landessteuern relevant, die in 
den allgemeinen Steuerverbund einfließen und an dem die Kommunen beteiligt werden.  
Aus dem Kommunalanteil am allgemeinen Steuerverbund werden wiederum die Schlüsselzuweisun-
gen gespeist, die den Landkreisen, kreisfreien Städten und den kreisangehörigen Gemeinden jährlich 
zum Ausgleich mangelnder eigener Steuerkraft zufließen. Die Stadtkämmerei hat die Ergebnisse der 
mittelfristigen Steuerschätzung vom November 2025 unverändert in die vorliegende Finanzplanung 
übernommen.  
 
2.2. Kommunaler Finanzausgleich 
Eingang in das vorliegende Zahlenwerk fanden auch die Verhandlungsergebnisse zum kommunalen 
Finanzausgleich für das Hh-Jahr 2026. Dies betrifft u.a.: 
 

a. den Allgemeinen Steuerverbund 

VORBERICHT 



O:\Kämmerei\Haushalt\2 Hh-Plan\5 Vorbericht\1 textlicher Teil\2026 Hh\Vorbericht Hh 2026, Modell 1, 2026-04-02.docx Seite 4 

21.04.2026  Seite 4 

b. die Schlüsselzuweisungen 
c. den Kfz-Steuerersatzverbund 
d. die kommunalen Hochbaufördermittel nach Art. 10 FAG 
e. die Investitionspauschale 
f. die Finanzzuweisungen (Kopfbeträge) 
g. die Zuweisungen an die Bezirke 
h. die Förderung von Schwimmbädern 
i. die Gewerbesteuerumlage 
j. die Straßenausbaupauschalen 

 

2.3. Steuer-, Umlage- und Finanzkraft 
Die Steuer- bzw. Umlagekraftzahlen der Stadt Wörth a. Main bilden die Grundlagen für die Berech-
nung u.a. der Schlüsselzuweisungen, der Kreisumlagen und der Investitionspauschalen. Die aktuellen 
Steuerkraftzahlen, die die Realsteuern, den Einkommensteueranteil und den Einkommensteuerer-
satz sowie den Umsatzsteueranteil des Vorvorjahres nach landeseinheitlichen Kriterien nivelliert zu-
sammenfassen, wurden berücksichtigt.  
Ebenso wurden die aktuellen Umlagekraftzahlen, die die Steuerkraftzahlen und 80% der Schlüssel-
zuweisungen des Vorjahres umfassen, zugrunde gelegt.  
Die aktuellen Finanzkraftzahlen, die neben den Steuerkraftzahlen des lfd. Jahres (Basis: Steuerein-
nahmen des Vorvorjahres) auch noch 100% der Schlüsselzuweisungen des lfd. Jahres (Basis: Steu-
ereinnahmen des Vorvorjahres) enthalten und vom Ergebnis die Kreisumlage des lfd. Jahres (Basis: 
Steuereinnahmen des Vorvorjahres) abgezogen werden, sind. Ebenfalls berücksichtigt. 
 

2.4. Realsteuerhebe-, Steuer-, Gebühren- und Entgeltsätze 
Die Grundsteuerhebesätze lagen seit 2017 unverändert bei 470%-Punkten, der Gewerbesteuerhebe-
satz seit 2011 unverändert bei 345%-Punkten. Die Hebesätze wurden im Oktober 2025 mit einer He-
besatzsatzung zum 01.01.2026 angepasst. Für die Grundsteuer A + B wurden die Hebesätze auf 
570%-Punkte und für die Gewerbesteuer auf 355%-Punkte festgesetzt.  Die übrigen Steuer-, Abga-
ben-, Gebühren- und Entgeltsätze wurden nach Maßgabe der aktuellen Beschlüsse eingeplant.  
 

2.5. Schlüsselzuweisungen 
Die Berechnung für 2026 liegt vor und die Stadt erhält eine Schlüsselzuweisung i.H.v. 1.944.056 €. 
Gegenüber Vorjahr steigt die Schlüsselzuweisung um 388.524 € (+24,98%).  
Wie in jedem Jahr, hat die Stadtkämmerei die Schlüsselzuweisungen – auf der Grundlage des ab 
01.01.2016 geltenden neuen Rechts zur Berechnung der Steuerkraftzahlen – auch für die Finanzpla-
nungsjahre 2027 – 2030 vorausberechnet.  
Auch in den Finanzplanungsjahren 2027 - 2030 ist – auf der Basis von Gewerbesteuereinnahmen – 
mit wieder relativ hohen Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Sie schwanken zwischen 1.450.000 und 
2.214.000 €/a. 
 
 
 
2.6. Kreisumlagen 
Für die Höhe der Kreisumlage sind einerseits die Umlagekraft der Gemeinde und andererseits der 
Hebesatz des Landkreises, den der Kreistag jährlich festsetzt, maßgebend. Der Kreistag hat den 
Kreisumlagehebesatz im Jahr 2020 von 38%-Punkten auf 40%-Punkte erhöht und damit die Haus-
halte der Kommunen unerwartet belastet. Ab dem Jahr 2021 wurde der Hebesatz von 40%-Punkten 
auf 39%-Punkte reduziert. Seitens des Landkreises wurde die Kreisumlage ab 2024 auf 43%-Punkte 
und ab 2025 auf 47,9%-Punkte erhöht, was den städtischen Haushalt erheblich belastet. 
Für den Planungszeitraum bis 2030 wurde die geplanten Kreisumlagehebesätze von 49,9%-Punkten 
unterstellt. Die Kreisumlage schwankt umlagekraftbedingt in den Jahren 2026 – 2030 zwischen 
2.753.000 € und 3.334.000 €. 
 
2.7. Einkommensteuerbeteiligung 
Die Höhe der Einkommensteuer ist einerseits von der Entwicklung des landesweiten Aufkommens 
des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und andererseits von der Entwicklung des Anteils der 
jeweiligen Gemeinde an diesem Kuchen (sog. Schlüsselzahl) abhängig. Der Entwicklung des landes-
weiten Aufkommens wurden die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2024 zu Grunde gelegt.  
Ab dem Hh-Jahr 2021 werden die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer für die Jahre 2021 – 
2024 auf der Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik von 2016 wieder einmal (alle drei Jahre) 
neu verteilt. Bei den vergangenen Neufestsetzungen hatte die Stadt dabei regelmäßig erhebliche 
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Rückschläge hinnehmen müssen. Die neuen Schlüsselzahlen stehen fest. Beim Einkommensteuer-
anteil kann die Stadt seit langem nur unterdurchschnittliche Ergebnisse erzielen; sie ist strukturell 
einkommensteuerschwach. 
Für das Hh-Jahr 2026 kann die Stadt mit einem Einkommensteueranteil i.H.v. 3.050.000 € rechnen, 
111.000 € oder 3,78% mehr als im Vorjahr. Bis zum Hh-Jahr 2030 steigen die Einnahmeerwartungen 
auf 3.168.000 €/a an. Der Einkommensteueranteil ist damit mit deutlichem Abstand zur Gewerbe-
steuer die wichtigste und stetigste Einnahmequelle der Stadt. 
 

2.8. Einkommensteuerersatz (USt-Anteil für den Familienleistungsausgleich) 
Der sog. Einkommensteuerersatz oder Familienleistungsausgleich wurde im Hh-Jahr 1996 als Aus-
gleich für die ab diesem Zeitpunkt eingeführte direkte Verrechnung der Kindergeldzahlungen mit der 
veranlagten Einkommensteuer und die dadurch ausgelösten Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil 
an der Einkommensteuer eingeführt.  
Die Höhe des Einkommensteuerersatzes ist einerseits von der Entwicklung des landesweiten Auf-
kommens dieses speziellen USt-Anteils und andererseits von der Entwicklung des Anteils der jeweili-
gen Gemeinde an diesem Kuchen (sog. Schlüsselzahl) abhängig. Der Entwicklung des landesweiten 
Aufkommens wurden die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2024 unverändert zu Grunde 
gelegt. Für die Verteilung des Einkommensteuerersatzes gelten dieselben Schlüsselzahlen wie für 
den Einkommensteueranteil.  
Die Stadtkämmerei hat für das Hh-Jahr 2026 einen Einkommensteuerersatz i.H.v. 227.000 € einge-
plant, 13.000 € oder 6,07% mehr als im Vorjahr. Bis zum Hh-Jahr 2030 steigen die Einnahmeerwar-
tungen auf 231.000 €/a an. 
 

2.9. Umsatzsteuerbeteiligung 
Die Umsatzsteuerbeteiligung wurde 1998 als Ersatz für die weggefallene Gewerbekapitalsteuer ein-
geführt. Die Höhe der Umsatzsteuerbeteiligung ist einerseits von der Entwicklung des landesweiten 
Aufkommens des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (2,2%) und andererseits von der Entwicklung 
des Anteils der jeweiligen Gemeinde an diesem Kuchen (sog. Schlüsselzahl) abhängig. Der Entwick-
lung des landesweiten Aufkommens wurden die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2022 
unverändert zu Grunde gelegt. 
Die Stadtkämmerei hat für das Hh-Jahr 2026 einen Umsatzsteueranteil i.H.v. 338.000 € eingeplant, 
62.000 € oder 22,46% mehr als im Vorjahr. Bis zum Hh-Jahr 2030 steigen die Einnahmeerwartungen 
auf 346.000 €/a an.  
 

2.10. Grundsteuern 
Die Höhe der Grundsteuern ist einerseits von den Grundsteuermessbeträgen, die das Finanzamt fest-
setzt und fortschreibt, und andererseits vom Hebesatz abhängig, den der Stadtrat jährlich festsetzt. 
Den Grundsteueransätzen liegt der ab 2026 geltende Hebesatz von 570%-Punkten (vorher seit 2017: 
470%-Punkte) zu Grunde.  
Für 2026 kann die Stadt mit einem Grundsteueraufkommen i.H.v. 1.129.000 € rechnen. Aktuell ist 
aber noch nicht endgültig abzusehen wie sich die geplante Grundsteuerreform endgültig auswirkt. 
Derzeit sind noch viele Berichtigungen bzw. Nachveranlagungen seitens des Finanzamtes in Bearbei-
tung. 
 

2.11. Gewerbesteuer 
Das Gewerbesteueraufkommen ist abhängig von der jeweiligen Ertragslage der steuerpflichtigen Be-
triebe, die in der Stadt ihren Sitz haben bzw. eine Betriebsstätte unterhalten. Es unterliegt deshalb 
naturgemäß relativ starken Schwankungen, was die kommunalen Finanzen regelmäßig ins Schleu-
dern bringt. Insbesondere der seit 2020 andauernden Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine 
ist ein Rückgang der Gewerbesteuervorauszahlungen zu verzeichnen, die sich aktuell aber zu erholen 
scheinen. Aufgrund von Gewerbesteuerausfällen i.H.v. 500.000 € durch einen größeren Gewerbebe-
trieb im Jahr 2024 kam es bereits zu erheblichen Einbußen. Im Frühjahr 2025 kam es zu einem wei-
teren Rückgang der Gewerbesteuer um rund 1. Mio.€ durch einen weiteren Gewerbebetrieb, dessen 
Veranlagungen und Vorauszahlungen für mehrere Jahre auf 0 € festgesetzt wurden. Im Herbst 2025 
hat sich die Gewerbesteuer wieder etwas erholt. Es konnten Mehreinnahmen erzielt werden. 
Im vorliegenden Haushaltsplan 2026 wurden die Gewerbesteuererwartungen i.H.v. 1.700.000 € ein-
geplant. Im Finanzplanungszeitraum 2027 – 2030 wird ein langsamer Anstieg (jährlich um 50.000 €) 
bis auf 1.900.000 € in 2030 erwartet.  
 

2.12. Gewerbesteuerumlage 
Die Gewerbesteuerumlage wird vom Freistaat Bayern im Zuflussjahr der Gewerbesteuern eingehoben 
und fließt zum Teil an den Bund weiter. Sie ist einerseits vom IST-Aufkommen der Gewerbesteuer 
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und andererseits vom Hebesatz der Gemeinde und vom Gewerbesteuerumlagesatz, den der Bund 
festsetzt, abhängig. Der Gewerbesteuerumlagesatz wird dabei auf die Gewerbesteuergrundbeträge 
(Aufkommen : Hebesatz) angewandt.  
Der Umlagesatz beträgt ab 2020 noch 35%-Punkte. In der vorliegenden Haushalts- und Finanzpla-
nung steigt die Gewerbesteuerumlage von 168.000 € im Hh-Jahr 2026 bis auf 187.000 € im Hh-Jahr 
2030. 
 

2.13. Einwohnerzahlen 
Die Einwohnerzahlen sind insbesondere für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen relevant, aber 
auch für die Finanzzuweisungen und die Investitionspauschalen.  
Kurz- und mittelfristig geht die Kämmerei von stabilen EW-Zahlen aus. Der Finanzplanung liegt eine 
Veränderung von 0,0%/a zu Grunde gelegt. 
 

2.14. Beteiligungseinnahmen 
Die Beteiligungseinnahmen sind für den Haushalt der Stadt und damit für die dauernde Leistungsfä-
higkeit der Stadt von elementarer Bedeutung. Nach ihrem Volumen entsprechen sie einer zweiten 
Gewerbesteuereinnahme der Stadt. Hier kann bzw. konnte die Stadt vor allem von zwei Unterneh-
mensbeteiligungen profitieren: 

a) 26,52% Beteiligung an der EZV GmbH Co. KG und 
b) 10/866 Beteiligung an der GWB-Genossenschaft Wörth eG. 

Für die Beteiligungseinnahmen aus der EZV GmbH & Co. KG sind weiterhin stabile Ausschüttungen 
i.H.v. 1.000.000 €/a ab 2026 unterstellt und somit errechnet sich ein Hh-Ansatz ab 2025 von rund 
316.000 €/a. Von der GWB-Genossenschaft Wörth eG erhält die Stadt ab dem Hh-Jahr 2018 ca. 60 
€/a.  
 

2.15. Personalausgaben 
Im Bereich der Personalausgaben wurden die aktuellen Tarifabschlüsse unterstellt. Selbstverständlich 
fanden auch die bereits vollzogenen und sich abzeichnenden Stellenveränderungen Eingang in die 
Etatberechnungen. Stark ansteigende Tendenz zeigen die Angestelltenstellen im Sozialdienst. Dies 
liegt vor allem an der Inbetriebnahme der KiTa III Bayernstraße ab 01.09.2021. Sie wachsen gegen-
über 2025 bis 2030 um 607.000 €/a von 5.198.000 auf dann 5.805.000 € an.  
In den vorgenannten Personalkosten sind für über- bzw. außerplanmäßige Personalausgaben De-
ckungsreserven i.H.v. rund 26.200 €/a bis rund 28.900 €/a (0,5% der Personalausgaben) eingerech-
net. 
 

2.16. Sachaufwand 
Den Sachaufwändungen des Verwaltungshaushalts wurden neben den Veränderungen der Basiszah-
len Preissteigerungsraten in Höhe von jeweils +1,50% p.a. zugrunde gelegt. Im Energiesektor wurden 
die Ansätze aufgrund der aktuellen Lage komplett neu beplant. Der Sachaufwand beträgt in 2026 
insgesamt 2.731.000 € (Vorjahr: 2.618.000 €). In den Folgejahren steigt der Sachaufwand bis 2030 
weiter etwas.  
Zur Deckung von über- bzw. außerplanmäßigen Sachausgaben wurde zusätzlich eine Deckungsre-
serve i.H.v. 0,5% der gesamten Sachausgaben (rund 14.000 €/a) eingeplant. 
 

2.17. Einhaltung der Haushaltsgrundsätze 
Im Übrigen wurde der vorliegende Haushalt (wie auch die Finanzplanungsjahre bis 2029) wie immer 
nach den Grundsätzen der Wahrheit, Klarheit und Vollständigkeit erstellt. Alle bekannten Einnah-
men und Ausgaben wurden realistisch nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage der 
derzeit bekannten Sach- und Rechtslage berechnet und veranschlagt. Stille oder versteckte Reser-
ven bestehen ausdrücklich nicht, auch nicht bei der Gewerbesteuer. Oberstes Ziel der Kämmerei 
war und ist es, 
a. mit dem Haushaltsplan dem tatsächlichen Ergebnis möglichst nahe zu kommen und 
b. mit einer soliden Finanzplanung dem Stadtrat den kurz- und mittelfristigen finanziellen Handlungs-

spielraum bzw. Finanzbedarf realistisch aufzuzeigen, was mit Blick auf das zu Grunde liegende 
Investitionsprogramm von elementarer Bedeutung ist. 

 

2.18. Risiken und Chancen der aktuellen Haushalts- und Finanzplanung 
Aufgabe eines qualifizierten Vorberichts muss es sein, neben der Darstellung der aktuellen Haushalts-
lage auch die Risiken und Chancen der Haushalts- und Finanzplanung aufzuzeigen. Diesem An-
spruch versucht die Stadtkämmerei nachstehend gerecht zu werden.  
Ein Blick auf die Risiken und Chancen der Haushalts- und Finanzplanung ist immer dann von beson-
derer Bedeutung, wenn eine Kommune ein (überproportionales) Investitionsprogramm ohne 
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nennenswerte Reserven abwickeln will bzw. muss, und sich dabei hart an der Grenze ihrer finanziellen 
Leistungsfähigkeit bewegt. Treten bei dieser Ausgangslage, die für die Stadt Wörth a. Main zutrifft, 
finanzielle Risiken auf, sind sowohl die Tilgung der Kredite als auch die Finanzierung der geplanten 
Investitionen gefährdet. 
 

a. Risiko gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
Erhebliche Risiken bestehen vor allem im Bereich der künftigen gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung. Aufgrund der seit 2020 anhaltenden Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine ist 
noch nicht abzusehen ob und wie schnell sich die deutsche Wirtschaft hiervon erholt. Aufgrund 
der aktuellen Entwicklungen ist von keiner großen Entspannung der finanziellen Lage auszuge-
hen. Der Haushalts- und Finanzplanung liegt die Steuerschätzung vom November 2025 zu-
grunde.  

 
b. Risiko Entwicklung Kreisumlagehebesatz 

Ein weiteres Risiko besteht in der Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes. Der Haushalts- und 
Finanzplanung wurde der aktuelle Hebesatz von 49,9% zu Grunde gelegt. Jeder %-Punkt, den 
der Kreis ggf. erhöht, belastet den Verwaltungshaushalt mit zusätzlich 50.500 €/a. Auch der 
Landkreis steht vor großen Investitionsvorhaben, vor allem im Bildungsbereich. Eine negative 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung könnte auch ihn zwingen, den Kreisumlagehebesatz nach 
oben anzupassen. Aktuell ist eine Erhöhung der Kreisumlagesatzes ab 2026 auf 49,9% einge-
preist. 
 

c. Risiko neue Schlüsselzahlen ab 2025 
Die Schlüsselzahlen, mit deren Hilfe die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, dem Ein-
kommensteuerersatz und der Umsatzsteuer auf die Gemeinden verteilt werden, wurden ab 2025 
neu festgesetzt. Hier wurde mit Blick auf die Vergangenheit ein Rückgang der Schlüsselzahlen 
um 1,0% bei der Ansatzermittlung berücksichtigt. Das bestehende Risiko sollte damit ausrei-
chend abgesichert sein. 

 
d. Risiko Grundsteuerreform  

Die Grundsteuerreform wurde rechtzeitig vor dem 31.12.2019 beschlossen. Die Gefahr des 
Wegfalls der GrdSt. A+B ab dem 01.01.2020 ist damit gebannt. Die Grundsteuerreform ist ab 
2025 in Kraft getreten. Endgültige Zahlen können aber noch nicht vorgehgesagt werden, da 
immer noch Berichtigungen erfolgen. 

 

e. Risiko Investitionsprogramm 
Risikobehaftet ist auch das 11,3 Mio. € schwere Investitionsprogramm 2025 – 2030. Zwar sind 
die Investitionen i.d.R. mit qualifizierten Kostenberechnungen hinterlegt und mögliche direkte 
Finanzierungsmittel (Zuschüsse, Verkaufserlöse usw.) realistisch veranschlagt. In den allgemei-
nen Rücklagen befinden sich im gesamten Finanzplanungszeitraum maximal 1.414.000 €. Die 
Höhe der gesetzlichen Mindestrücklage liegt im Planungszeitraum bei durchschnittlich 169.400 
€. Die gesamten, im Planungszeitraum zur Verfügung stehenden allgemeinen Rücklagen de-
cken damit gerade 12,51% des Investitionsvolumens der Jahre 2025 – 2030 ab. 

 

f. Risiko Ausfallbürgschaften 
Bei der Betrachtung von wirtschaftlichen Risiken dürfen auch die Bürgschaften nicht fehlen. Hier 
geht es letztlich um das Einstehen der Stadt für fremde Schuld, was Gemeinden nach Art. 72 
Abs. 2 GO nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben gestattet ist. 
In diesem Kontext hat auch die Stadt Wörth a. Main sog. Ausfallbürgschaften zur Absicherung 
von Darlehen Dritter bestellt. Deren Volumen beträgt derzeit nominell 2.097.737 €. Zum 
31.12.2024 valutieren diese Bürgschaften mit einem Betrag von 771.856 €. Die bestellten Bürg-
schaften verteilen und entwickeln sich wie folgt: 
 

2025 2026 2028 2030
* Vereine 484.000 € 102.000 € 96.000 € 84.000 € 720.000 €
+ EZV KG 1.398.137 € 571.356 € 478.412 € 291.171 € 102.087 €
+ 0 € 0 € 0 € 0 €
= Summe 1.882.137 € 673.356 € 574.412 € 375.171 € 822.087 €

Valuta am 31.12.d.J.Valuta
anfangs

Ausfallbürgschaften
Haushaltsjahr

 

Bislang musste die Stadt für eine fremde Schuld im Bereich der Vereine einstehen. Das damit 
verbundene Risiko war im Haushalt der Stadt bereits seit einigen Jahren abgebildet.  
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Für die zugunsten der EZV KG ausgestellten Ausfallbürgschaften werden keine Risiken gese-
hen. Die EZV KG, eine Tochter der Städte Erlenbach, Obernburg und Wörth sowie der Bayern-
werke, ist ein profitables Wirtschaftsunternehmen, das seit seiner Gründung mit Jahresüber-
schüssen aufwartet. Ausfallrisiken werden hier deshalb nicht gesehen. 

 

g. Risiko Schulden des Kernhaushalts 
Die Schulden des Kernhaushalts setzen sich aus den (äußeren) Kassenkrediten und den fun-
dierten Schulden zusammen. Äußere Kassenkredite spielen bei der Stadt seit vielen Jahren 
keine Rolle, da die inneren Kassenkredite (allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen) regel-
mäßig ausreichen, um unterjährige Liquiditätsschwankungen glätten zu können.  
Die fundierten Schulden der Stadt werden zum 31.12.2026 einen Stand von 6.552 T€, also mehr 
als das 2-fache des Landesdurchschnitts erreichen. Schulden stellen an sich solange kein wirt-
schaftliches Risiko dar, als ihre Tilgung langfristig gesichert ist. Davon kann und muss nach der 
aktuellen Haushalts- und Finanzplanung ausgegangen werden, wenngleich sich im Finanzpla-
nungszeitraum  
 die freie Spitze zur Mindestzuführung mit durchschnittlich -479.600 €/a bedenklich nahe der 

Überschuldungsgrenze nähert und  
 der sog. finanzielle Bewegungsspielraum mit durchschnittlich -5,6% unter der kritischen 

Marke von 5,0% liegt. 
Sollten die vorstehend unter den Buchst. a. ff beschriebenen wirtschaftlichen Risiken eintreten, 
kann dies deshalb sehr schnell auch zu Tilgungsrisiken bei den fundierten Schulden führen. 
Neben den Tilgungsrisiken bestehen im Bereich der fundierten Schulden grundsätzlich auch 
Zinsrisiken, nämlich dann, wenn die Zinsbindungsfristen nicht die gesamte Laufzeit der Kredite 
abdecken. Dann müssen nach Ablauf der Zinsbindungsfristen für die Restschuld und die Rest-
laufzeit neue Zinssätze vereinbart werden, deren Höhe nicht abschätzbar ist. Die Stadtkämmerei 
hat diese Zinsrisiken – gestützt auf die günstige Zinsentwicklung der letzten Jahre – beständig 
ausgeschlossen. Lediglich für den in 2011 i.H.v. 1.823.600 € aufgenommenen KfW-Kredit war 
dies vertraglich nicht möglich, weshalb zum 15.02.2031 insgesamt 349.920 € zur Umschuldung 
anstehen, was als ein überschaubares bzw. geringes Risiko eingeschätzt werden kann. 

 

h. Risikovorsorge Deckungsreserven 
Wie die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre belegen, sind die Sach- und Personalausgaben 
der Stadt inzwischen auf Kante genäht, d.h. sie enthalten praktisch keinerlei Reserven. Eine 
wichtige Risikovorsorge stellen insoweit die sog. Deckungsreserven (DR) dar. Diese können im 
begrenzten Umfang im Verwaltungshaushalt zur Deckung von über- und außerplanmäßigen 
Sach- und Personalausgaben gebildet werden. In der vorliegenden Haushalts- und Finanzpla-
nung wurde diesbezüglich folgende Risikovorsorge i.H.v. rund 39.800 €/a getroffen: 
Mit den vorgenannten Deckungsreserven lassen sich bei Gesamtausgaben des Verwaltungs-
haushalts von mehr als 16 Mio. €/a allenfalls kleinere Risiken abdecken. Für Mehrausgaben im 
Vermögenshaushalt dürfen die Mittel der Deckungsreserven nicht verwendet werden. 

 
 

i. Chancen GE/GI Weidenhecken (Gewerbesteuern) 
Das ca. 25ha große GE/GI Weidenhecken wurde ausgewiesen und erschlossen, um Gewerbe- 
und Industriebetriebe anzusiedeln, die möglichst viele Arbeitsplätze anbieten und Gewerbesteu-
ern in die Stadtkasse spülen.  
Dabei muss man in punkto Gewerbesteuern einschränkend wissen, dass ab 2020 (Wegfall der 
Zuschläge zum GewSt-Umlagesatz für den FDE/LFA) nur ca. 30% (bisher ca. 20%) der Gewer-
besteuern dauerhaft in der Stadtkasse verbleiben und dass Gewerbesteuereinnahmen grund-
sätzlich nicht stabil sind. Soll die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt nachhaltig um z.B. 
1.000.000 €/a verbessert werden, müsste das Gewerbegebiet Weidenhecken nachhaltig Ge-
werbesteuern i.H.v. 3.333.000 €/a abwerfen. Mit zusätzlichen nennenswerten Gewerbesteuer-
einnahmen kann die Stadt erfahrungsgemäß allenfalls eher langfristig rechnen.  

 

j. Chancen Windkraftanlagen 
Die Stadt hat am 13.03.2019 mit der EZV KG einen Vertrag über die Verpachtung von Wald-
grundstücken zur Errichtung von fünf Windkraftanlagen abgeschlossen. Der Bau und die Inbe-
triebnahme der Anlagen können aus heutiger Sicht noch nicht beurteilt werden. Ab Inbetrieb-
nahme kann die Stadt für jedes Windrad mit Pachteinnahmen i.H.v. ca. 20.000 €/a planen. Diese 
potentiellen zusätzlichen Einnahmen sind im vorliegenden Haushalts- und Finanzplan teilweise 
berücksichtigt. Sie werden die dauernde Leistungsfähigkeit, sollten sie eintreten, dauerhaft ver-
bessern. 
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3. Eckdaten im Überblick 
 
Nachfolgend werden zunächst die wesentlichen Ergebnisse, d.h. die Eckdaten des Haushaltsplans 
2026 (Modell 1) abgebildet: 
 

 
 

Az.: 941

Haushaltsplan 2026
hier: Zusammenfassung der Eckdaten

Hh-Ansätze Finanzplanung
2025 2026 2027 2028 2029 2030

Verwaltungshaushalt 15.596 16.960 17.577 17.068 17.177 17.394 101.771 
Vermögenshaushalt 3.304 1.676 2.663 3.231 2.598 4.280 17.751 

Gesamthaushalt 18.900 18.636 20.239 20.299 19.774 21.674 119.522 

390 358 276 269 286 285 1.865 

 * Steuereinnahmen 4.944 6.235 6.411 6.461 6.511 6.561 37.124 
 + Allg. Zuweisungen 1.936 2.338 2.612 2.030 1.903 1.848 12.667 

 = Allg. Deckungsmittel brutto 6.881 8.574 9.024 8.490 8.415 8.408 49.791 
-/-Allg. Umlagen 2.651 2.948 2.753 3.301 3.152 3.121 17.925 

 = Allg. Deckungsmittel netto 4.230 5.625 6.271 5.190 5.263 5.287 31.866 
      in % der allg. Deckungsmittel brutto 61% 66% 69% 61% 63% 63% 64%

31.866

Personalausgaben 5.198 5.271 5.445 5.572 5.641 5.805 32.933 

Sachausgaben (o.St, Inn.Verr, kalk.Ko. usw.) 2.618 2.731 2.701 2.721 2.787 2.761 16.319 

Zuführung an VmHh (o.So-RL) -908 566 1.300 -50 -148 -291 469 
freie Spitze zur MINDEST-Zuführung (nach 

Tilgung ) -1.674 -77 878 -475 -651 -878 -2.878 
freie Spitze zur SO LL-Zuführung (nach 

Afa+Tilgung ) -2.966 -1.369 -414 -1.767 -1.943 -2.170 -10.630 Finanzierungssaldo jahresbezogene 

Einn./Ausg. -1.302 449 -195 -2.070 -751 -2.928 -6.796 

Steuerkraft 275 278 276 338 346 346 1.859 
Umlagekraft 4.889 4.664 3.961 4.843 5.011 5.050 28.418 

Finanzkraft 2.651 2.948 2.753 3.301 3.152 3.121 17.925 

Investitionen
(jahresbezogene Ausgaben des VmHh) 1.160 488 1.685 2.313 1.521 2.953 10.121 
Investitionsfinanzierung
(jahresbezogene Einnahmen des VmHh) 913 277 152 152 798 208 2.501 

Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 0 0 0 

Zuführungen an die allg. Rücklage 0 0 0 0 0 0 0 

Entnahmen aus der allg. Rücklage 1.433 334 700 32 20 0 2.519 
Kredittilgungen (ohne Umschuldungen)

►nur KernHh o. kreditähnl. Rechtsgesch. 893 770 549 552 630 713 4.107 
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)

►nur KernHh o. kreditähnl. Rechtsgesch. 550 0 0 2.650 1.400 3.700 8.300 

Schulden (Stand 31.12.) 
►nur KernHh o. kreditähnl. Rechtsgeschäfte 7.321 6.552 6.002 8.101 8.871 11.857 

So-Rücklagen (Stand 31.12.d.J.) 951 964 920 980 1.020 1.048 
Allg. Rücklagen (Stand 31.12.d.J.) 1.414 1.080 380 348 328 359 

Gesamt-Rücklagen (Stand 31.12.d.J.) 2.365 2.044 1.299 1.328 1.348 1.407 

Einnahmen aus Beteiligungen und 
Konzessionsabgaben

Modell 1
HFA 2026

in 1.000 €
Hh-Jahr

Summe
2025-2030
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4.  Haushaltsplan 2026 und Finanzplan 2025 - 2030 
4.1.  Verwaltungshaushalt 
4.1.1. Einzelpositionen des Verwaltungshaushalts 
 
Die Steuern und allg. Zuweisungen erreichen im Planungszeitraum ein Volumen von insgesamt 
49.791.000 €, das entspricht 8.298.500 €/a. Ihre Entwicklung zeigt sich im gesamten Planungszeit-
raum schwankend. In 2026 können 8.570.000 €, 1.689.000 € mehr als in 2025 etatisiert werden. Hin-
tergrund hierfür sind die beschlossenen Hebesatzerhöhungen bei der Grund- und Gewerbesteuer im 
Jahr 2026. Das Aufkommen sinkt dann um 166.000 € auf 8.408.000 € im Jahr 2030 an. Die für die 
Leistungsfähigkeit des Verwaltungshaushalts so wichtigen Einnahmen aus Steuern und allg. Zuwei-
sungen nehmen im Finanzplanungszeitraum somit nur durchschnittlich zu.  
 

Einen relativ stabilen Verlauf nehmen die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Darunter ver-
halten sich die Positionen „Umsatzsteuern“ und „Innere Verrechnungen“ ergebnisneutral. Unter dieser 
Position werden im Planungszeitraum Einnahmen i.H.v. 33.598.000 €, das sind 5.599.600 €/a erwar-
tet.  
 

Die Finanzeinnahmen steuern zum Ergebnis des Verwaltungshaushalts im Planungszeitraum insge-
samt 16.113.000 € bei, das sind 2.685.500 €/a. Sie zeigen ebenfalls einen relativ stabilen Verlauf. Die 
Position „Kalk. Kosten“ ist darunter ergebnisneutral.  
 

Der Verwaltungshaushalt wird im gesamten Planungszeitraum durch Zuführungen aus dem Vermö-
genshaushalt i.H.v. insgesamt 2.267.000 € (377.800 €/a) gestärkt. Diese Mittel stammen aus diver-
sen Sonderrücklagen, 211.000 € aus der So-RL Gebührenausgleich Wasserversorgungsanlage und 
Entwässerungsanlage zum Ausgleich von Defiziten, 456.000 € aus der So-RL Unterhaltslast HWF-
Anlage Alt-Wörth zur Deckung der Unterhalts- und Betriebskosten, 186.000 € aus der Sr-RL Perso-
nalrückstellung und 1.414.000 € aus der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Verwaltungshaus-
halts.  
 

Die Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts betragen im Planungszeitraum insgesamt 
101.771.000 €. Sie erreichen in 2026 ein Volumen von 16.960.000 €, das sind 1.364.000 € mehr als 
im Vorjahr. 
 

Für das Personal muss die Stadt im Planungszeitraum insgesamt 32.933.000 € bereitstellen, das sind 
durchschnittlich knapp 5.488.800 €/a. Die Personalausgaben wachsen von 5.198.000 € in 2025 auf 
5.805.000 € in 2030 überdurchschnittlich stark an. Der Zuwachs beträgt binnen fünf Jahren insgesamt 
607.000 € oder 11,68%, das sind durchschnittlich 2,34% p.a. Dies liegt hauptsächlich an der Neuer-
öffnung der KiTa III und an den aktuellen Tarifabschlüssen.  
 

Die Sachausgaben steigen im Planungszeitraum leicht an. Sie erreichen ein Volumen von durch-
schnittlich knapp 6.877.300 €/a, insgesamt von 41.264.000 €. Die Positionen Umsatzsteuern, innere 
Verrechnungen und kalkulatorische Kosten sind dabei ergebnisneutral. Hintergrund für den teilweise 
überdurchschnittlichen Anstieg sind weiterhin die Auswirkungen durch den Krieg in der Ukraine. 
 

Die laufenden Zuweisungen an Dritte zeigen sich im gesamten Planungszeitraum leicht steigend. 
Sie erreichen ein Volumen von 4.551.000 €, das entspricht 758.500 €/a. Darunter befinden sich die 
Umlagen an die AMME i.H.v. 2.751.000 € und die Zahlungen nach dem BayKiBiG an Träger von 
Kindertageseinrichtungen i.H.v. 1.307.000 €.  
 

Für ihre Kernschulden und inneren Kassenkredite muss die Stadt im Planungszeitraum einen Betrag 
von insgesamt 895.000 € (149.200 €/a) bereitstellen. Die Zinsausgaben sind im Planungszeitraum 
schwankend. Sie steigen insgesamt von 125.000 € in 2025 auf 247.000 € in 2030 an.  
 

Die Umlagen, die die Stadt an den Landkreis und den Freistaat abführen muss, erfordern im Pla-
nungszeitraum einen Finanzaufwand i.H.v. insgesamt 18.892.000 €, das sind 3.148.600 €/a. Sie stei-
gen und fallen im Planungszeitraum abwechselnd. 

Für die Position „Finanzausgaben“ muss die Stadt im Planungszeitraum insgesamt 142.000 € bereit-
stellen. Von den Ausgaben für die zweite Unterposition „sonstige Finanzausgaben“ entfallen auf die 
Deckungsreserve für die Sachausgaben insgesamt 82.000 €.  
 

Im Verwaltungshaushalt können im Planungszeitraum Überschüsse i.H.v. insgesamt 3.092.000 € er-
wirtschaftet werden. Davon werden 1.209.000 € (201.500 €/a) für Zuführungen an diverse Sonder-
rücklagen und 1.883.000 € (313.800 €/a) als eigentliche Überschüsse des Verwaltungshaushalts an 
den Vermögenshaushalt überführt.  
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Die Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts betragen im Planungszeitraum – wie die Gesamt-
einnahmen auch – insgesamt 101.771.000 €. Sie erreichen in 2026 ein Volumen von 16.960.000 €, 
das sind 1.364.000 € mehr als im Vorjahr. Im weiteren Verlauf sind sie, wie in den Einzelpositionen 
bereits dargestellt, entsprechenden Ausschlägen ausgesetzt. In 2030 erreichen sie ein Volumen i.H.v. 
17.394.000 €, das sind 434.000 € mehr als in 2026. 
 
4.1.2. Kostendeckungsgrade der städtischen Einrichtungen und Betriebe 
 

Hierzu wird zunächst auf das Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen (Seite 1057 im Ge-
samthaushalt verwiesen. Dort sind für alle wichtigen städtischen Einrichtungen und Betriebe die Ein-
nahmen und Ausgaben nach Arten dargestellt. Unter anderem betrifft dies: 
- Bildung und Betreuung (Schule + KiTa´s) 
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung ( Hochwasserschutz und Freiwillige Feuerwehr) 
- Sporteinrichtungen (2-fach-Sporthalle und Hallenbad) 
- kulturelle Einrichtungen (Schifffahrtsmuseum, Bürgerhaus, Stadtbibliothek, Haus der Vereine) 
- Ver- und Entsorgungseinrichtungen (Wasserversorgung und Entwässerung) 
f) Freizeiteinrichtungen (Spielplätze, Grünanlagen, Radwanderwege, Grillplatz u.ä.) 
g) Hilfsbetrieb der Verwaltung (Bauhof und Bauhoffuhrpark) 
h) Stadtwald 
i) sonstige Einrichtungen (Friedhof, EDV-Anlagen u.ä) 
 
4.2. Vermögenshaushalt 
4.2.1. Einzelpositionen des Vermögenshaushalts 
 

Auf der Ausgabenseite des Vermögenshaushalts schlagen im Planungszeitraum Ausgaben für Inves-
titionen i.H.v 10.121.000 € zu Buche. Die Investitionsausgaben schwanken dabei sehr stark, nämlich 
zwischen 94.000 € in 2026 und 2.902.000 € in 2030. Der Schwerpunkt liegt eindeutig bei den Tiefbau-
maßnahmen, die ein Volumen von 7.367.000 € erreichen. An zweiter Stelle folgen die Ausgaben für 
den Vermögenserwerb mit 1.764.000 €. An dritter Stelle folgen die Hochbaumaßnahmen mit einem 
Volumen von 946.000 €. An vierter Stelle folgen die Kosten für die Betriebsanlagen. Hier werden 
41.000 € aufgewandt.  
 

An den Verwaltungshaushalt werden im Planungszeitraum insgesamt 2.267.000 € überführt, die aus 
der allgemeinen Rücklage und den Sonderrücklagen entnommen wurden. 
 

Den Rücklagen werden im Planungszeitraum insgesamt 1.256.000 € zugeführt; davon entfallen auf 
die allgemeinen Rücklagen 48.000 € und auf die Sonderrücklagen 1.208.000 €.  
 

Für die Tilgung von Krediten müssen im Planungszeitraum insgesamt 4.107.000 € bereitgestellt 
werden. 
 

SOLL-Fehlbeträge sind keine vorhanden.  
 

Die Gesamtausgaben des Vermögenshaushalts sind im Planungszeitraum erheblichen Schwan-
kungen ausgesetzt. Sie betragen insgesamt 17.751.000 € und bewegen sich zwischen 1.676.000 € in 
2026 und 4.280.000 € in 2030.  
 

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts stehen im Planungszeitraum zunächst In-
vestitionsfinanzierungsmittel i.H.v. insgesamt 2.501.000 € zur Verfügung. Die Investitionsfinanzie-
rungsmittel schwanken dabei sehr stark, nämlich zwischen 152.000 € in 2027 und 913.000 € in 2025. 
Die Zuwendungen nehmen dabei mit 1.878.000 € die größte Position ein. Für Veräußerung von Anla-
gevermögen werden im Planungszeitraum insgesamt 668.000 € erwartet.  
 

Aus dem Verwaltungshaushalt erhält der Vermögenshaushalt im Planungszeitraum Zuführungen 
i.H.v. insgesamt 3.092.000 €. Davon sind 1.209.000 € zweckgebunden den Sonderrücklagen zuzu-
führen; der Rest i.H.v. 1.883.000 € steht zur Finanzierung der anderen Ausgaben des Vermögens-
haushalts zur Verfügung.  
 

Den Rücklagen werden im Planungszeitraum insgesamt 3.859.000 € entnommen; davon entfallen 
auf die allgemeinen Rücklagen 2.519.000 € und auf die Sonderrücklagen 1.340.000 €. 
 

Zur Schließung der letzten Finanzierungslücken des Vermögenshaushalts sind im Planungszeitraum 
Kreditaufnahmen i.H.v. insgesamt 8.300.000 € vorgesehen. Die Kreditaufnahmen sind für die Hh-
Jahre 2028, 2029 und 2030 eingeplant.  
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Die Gesamteinnahmen des Vermögenshaushalts sind im Planungszeitraum – wie die Gesamtaus-
gaben auch – erheblichen Schwankungen ausgesetzt. Sie betragen insgesamt 17.752.000 € und be-
wegen sich zwischen 1.676.000 € in 2026 und 4.280.000 € in 2030. Die Veränderungen folgen im 
Wesentlichen den Veränderungen der Investitionsfinanzierungsmittel. 
 
4.2.2. Investitionsprogramm 2025 – 2030 
Das Investitionsprogramm basiert auf der aktuellen Beschlusslage des Stadtrates und seiner Aus-
schüsse. Es besteht aus insgesamt 65 Einzelmaßnahmen und umfasst ein Gesamtvolumen von 
11,37 Mio. €. Den Zahlen liegen i.d.R. Kostenberechnungen von Ing.-/Arch.-Büros bzw. – bei kleine-
ren Maßnahmen – Kostenschätzungen des Bauamts zu Grunde. Die Finanzierungsmittel werden 
i.d.R. von der Stadtkämmerei eingeschätzt. 
 
Die Stadt hat damit im investiven Bereich einen enormen Druck bzw. Nachholbedarf. Projekte für die 
Zeit nach 2030 sind exemplarisch unter Nr. IX.1.3. des tabellarischen Vorberichts aufgelistet. 
 
Das Investitionsprogramm und seine Finanzierung sind unter Ziffer IX.1.-2. des tabellarischen Vorbe-
richts umfassend dargestellt. Auf weitere Erläuterungen wird an dieser Stelle der Kürze halber ver-
zichtet.  
 
5. Ausgleich des Haushalts- und Finanzplans 
 

Der Haushalts- und Finanzplan 2026 ist in allen Jahren in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. 
Sein Volumen beträgt in 2026 insgesamt 18.636.000 € (Vorjahr: 18.900.000 €), davon entfallen auf 
den Verwaltungshaushalt 16.960.000 € (Vorjahr: 15.596.000 €) und auf den Vermögenshaushalt 
1.676.000 € (Vorjahr: 3.304.000 €). Während sich der Verwaltungshaushalt relativ stabil entwickelt, 
zeigt der Vermögenshaushalt im Planungszeitraum starke Ausschläge, was unmittelbar mit den un-
terschiedlichen Volumina der darin enthaltenen Investitionsprogramme zusammenhängt. Die Vermö-
genshaushalte des Planungszeitraums werden wie folgt ausgeglichen (vgl. a. Ziff. II.3. „Finanzrech-
nung zum Haushalts- und Finanzplan“ des tabellarischen Vorberichts):  
 

a) Im Hh-Jahr 2026 besteht im Vermögenshaushalt ein ungedeckter Finanzbedarf i.H.v. 334.000 €. 
Dieser wird zum Ausgleich des Vermögenshaushalts der allg. Rücklage entnommen. 

 

b) Im Hh-Jahr 2027 besteht im Vermögenshaushalt ein ungedeckter Finanzbedarf i.H.v. 700.000 €. 
Dieser Finanzbedarf wird mit einer Entnahme aus der allg. Rücklage finanziert. 

 

c) Im Hh-Jahr 2028 besteht im Vermögenshaushalt ein ungedeckter Finanzbedarf i.H.v. 2.682.000 
€. Dieser Finanzbedarf wird i.H.v. 2.650.000 € mittels einer Kreditaufnahme finanziert, gleichzeitig 
werden der allg. Rücklage 32.000 € entnommen. 

 

d) Im Hh-Jahr 2029 besteht im Vermögenshaushalt ein ungedeckter Finanzbedarf i.H.v. 1.420.000 
€. Dieser Finanzbedarf wird i.H.v. 1.400.000 € mittels einer Kreditaufnahme und einer Entnahme 
aus der allg. Rücklage i.H.v. 20.000 € finanziert. 
 

e) Im Hh-Jahr 2030 besteht im Vermögenshaushalt ein ungedeckter Finanzbedarf i.H.v. 3.669.000 
€. Dieser Finanzbedarf wird i.H.v. 3.700.000 € mittels einer Kreditaufnahme finanziert, gleichzeitig 
werden der allg. Rücklage 31.0000 € zugeführt. 

 
6. Schulden 
 

Da viele Kommunen in den vergangenen Dekaden dazu übergegangen sind, ihre Verschuldung durch 
Auslagerung/Abspaltung von Aufgaben/Betrieben aufzusplitten, werden auch diese Schulden seit ei-
nigen Jahren ganz bzw. (entsprechend dem Beteiligungsverhältnis) anteilig statistisch erfasst und der 
jeweiligen Kommune zugerechnet. Dies erfolgt nach dem sog. Schalenprinzip bzw. nach dem Prinzip 
des Konzernabschlusses: 
 * fundierte Schulden (Haushaltsschulden) 
 + Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 
 = Kredit- und Wertpapierschulden 
 + Kassenkreditschulden (Kontokorrent) 
 = Schulden Kernhaushalt (Schale 1) 
 + Schulden bei Extrahaushalten (z.B. bei Zweck- u. Schulverbänden) 
 = Schulden öffentlicher Gesamthaushalt (Schale 2) 
 + Schulden bei Fonds, Einrichtungen u. Unternehmen – FEU`s – (z.B. EZV KG) 
 = Gesamtverschuldung öffentlicher Bereich (Schale 3) 
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Die Schuldenübersicht der Stadtkämmerei ist nach der vorstehenden Gliederung aufgebaut. Der Be-
reich „Kassenkreditschulden“ wird nachfolgend nicht betrachtet, weil die Stadt seit vielen Jahren – 
Dank ihrer Sonderrücklagen und der vorausschauenden Finanzplanung – stets über genügend eigene 
Liquidität verfügte und deshalb keine Kassenkredite in Anspruch nehmen musste. Daran wird sich aus 
heutiger Sicht auch im aktuellen Planungszeitraum grundsätzlich nichts ändern.  
 

Die Stadt ist Mitglied in verschiedenen Zweckverbänden, von denen zurzeit lediglich der Abwasser-
zweckverband Main-Mömling-Elsava Schulden aufweist. Die Schulden der AMME werden den Mit-
gliedern und damit auch der Stadt als Schulden bei Extrahaushalten (Schale 2) im Verhältnis der 
Umlagezahlungen zugeordnet. Im Bereich der FEU`s ist zurzeit lediglich die 26,52%-Beteiligung an 
der EZV GmbH & Co. KG relevant. Die Schulden der EZV GmbH & Co. KG werden der Stadt als 
Schulden bei FEU`s im Verhältnis ihrer Kapitalquote zugerechnet. 
 
6.1. Fundierte Schulden (Haushaltsschulden)/Kreditaufnahmen 
 

Zum 31.12.2026 sinken die fundierten Schulden auf 6.552.000 €. Der Schuldenstand entspricht 1.375 
€/EW bzw. 180% des Landesdurchschnitts. Bis zum Ende des Planungszeitraums steigt die fundierte 
Verschuldung aus heutiger Sicht um 5.305.000 € auf 11.857.000 € bzw. 2.327 €/EW (326% des Lan-
desØ). Im Planungszeitraum 2026 - 2030 werden zwar 3.214.000 € getilgt; gleichzeitig werden aber 
neue Kredite i.H.v 7.750.000 € aufgenommen. Für das Hh-Jahr 2026 ist keine Kreditaufnahme 
eingeplant. Wird das Investitionsprogramm, wie beschlossen, umgesetzt, sind in den Hh-Jahren 2026 
– 2030 neue Kreditaufnahmen i.H.v. 7.750.000 € aus heutiger Sicht unvermeidbar. 
 
6.2. Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 
 

Die Stadt hat zur Finanzierung der städtischen Erschließungskostenanteile, weiterer Grunderwerbs-
kosten, der Vermarktungskosten und der Finanzierungskosten, die sie im Zusammenhang mit der 
Erschließung des GI/GE Weidenhecken zu tragen hat, am 04.12.2015 mit der Fa. KFB Leasfinanz 
GmbH einen sog. Geschäftsbesorgungsvertrag (GBV) geschlossen, über den die vorgenannten 
Kosten der Stadt außerhalb des Haushalts seither zwischenfinanziert werden. Hierbei handelt es sich 
um ein sog. kreditähnliches Rechtsgeschäft, das im Hh-Jahr 2021 abgelöst werden soll. Der GBV hat 
inzwischen ein Volumen von 7.142.000 €. Gedeckt werden sollen diese Kosten bis zur ihrer Ablösung 
durch Verkaufserlöse i.H.v. 5.742.000 € und durch die Mittel der So-RL GBV GE/GI Weidenhecken 
i.H.v. 1.400.000 €, die in den Jahren 2015 – 2021 angespart wurden bzw. werden. Weitere Rechtsge-
schäfte, die einer Kreditaufnahme gleichstehen, bestehen derzeit nicht (vgl. a. Nr. 2.18.h.). 
Dieser Vertrag wurde zum 30.11.2023 abgerechnet und abgelöst, d.h. die Übernahme erfolgte in den 
Haushalt 2023. Der Geschäftsbesorgungsvertrag schloss mit einem Guthaben i.H.v. 718.841,41 € ab. 
Aufgrund von Verkäufen weiterer Bauplätze im Jahr 2023 konnte die angesparte Sonderrücklage kom-
plett aufgelöst und in den Haushalt 2023 eingebucht werden. 
 
6.3. Schulden des Kernhaushalts (Schale 1) 
 

Die fundierten Schulden, die Kassenkreditschulden und die Schulden aus kreditähnlichen Rechtsge-
schäften bilden die Schulden des Kernhaushalts. 
Zum 31.12.2026 sinken die Schulden des Kernhaushalts auf 6.552.000 €. Der Schuldenstand ent-
spricht 1.375 €/EW bzw. 180% des Landesdurchschnitts. Bis zum Ende des Planungszeitraums wird 
sowohl die fundierte Verschuldung als auch die Verschuldung des Kernhaushalts aus heutiger Sicht 
um 5.305.000 € auf 11.857.000 € bzw. 2.488 €/EW (326% des LandesØ) aufgebaut werden. 
 
6.4. Schulden öffentlicher Gesamthaushalt (Schale 2) 
 

Wie eingangs erwähnt, werden den Schulden des Kernhaushalts die anteiligen Schulden der Stadt 
bei den sog. Extrahaushalten hinzugerechnet. Beides zusammen ergibt die sog. Schulden des öf-
fentlichen Gesamthaushalts. Im Bereich „Extrahaushalte“ müssen der Stadt zurzeit lediglich die an-
teiligen Schulden bei der AMME zugeordnet werden. Diese anteiligen Schulden sind allerdings voll 
rentierlich, denn sie werden über die Kanalgebühren refinanziert, weshalb in der weiteren Betrachtung 
hierauf kein besonderes Augenmerk gelegt wird.  
 
Die anteiligen Schulden der Stadt bei der AMME betragen gemäß ihrem Anteil an den Umlagen im 
Planungszeitraum 2026 – 2030 durchschnittlich ca. 1.825.000 €/a. 
Zum 31.12.2026 steigen die Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts auf 8.314.000 €. Der Schul-
denstand entspricht 1.745 €/EW. Bis zum Ende des Planungszeitraums wird die Verschuldung des 



O:\Kämmerei\Haushalt\2 Hh-Plan\5 Vorbericht\1 textlicher Teil\2026 Hh\Vorbericht Hh 2026, Modell 1, 2026-04-02.docx Seite 14 

21.04.2026  Seite 14 

öffentlichen Gesamthaushalts aus heutiger Sicht um 5.393.000 € auf 13.707.000 € bzw. 2.877 €/EW 
aufgebaut werden. 
 
6.5. Schulden öffentlicher Bereich (Schale 3) 
 

Zu den Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts werden schließlich noch die anteiligen Schulden 
der Stadt bei den FEU`s gerechnet. Beides zusammen ergibt dann die sog. Gesamtverschuldung 
des öffentlichen Bereichs. Im Bereich „FEU`s“ müssen der Stadt zurzeit lediglich anteilige Schulden 
bei der EZV GmbH & Co. KG zugeordnet werden. Diese anteiligen Schulden sind allerdings voll ren-
tierlich, denn es handelt sich um ein gewinnorientiertes und hochprofitables Wirtschaftsunternehmen, 
weshalb in der weiteren Betrachtung auch hierauf kein besonderes Augenmerk gelegt wird.  
 
Die anteiligen Schulden der Stadt an der EZV GmbH & Co. KG betragen gemäß ihrem 26,52% Kapi-
talanteil im Planungszeitraum 2026 – 2030 durchschnittlich ca. 360.000 €/a. 
 
Die Anteile der Stadt an der Verschuldung der EZV GmbH & Co. KG inbegriffen, beträgt die Gesamt-
verschuldung des öffentlichen Bereichs, also die Gesamtverschuldung der Stadt zum 31.12.2026 ins-
gesamt 9.032.000 € oder 1.896 €/EW bzw. 240% des Landesdurchschnitts. Bis zum 31.12.2030 wird 
die Verschuldung des öffentlichen Gesamthaushalts um 3.449.000 € auf voraussichtlich 13.707.000 
€ oder 2.877 €/EW bzw. 364% des Landesdurchschnitts aufgebaut werden. 
 
7. Rücklagen 
7.1. Allgemeine Rücklagen 
 

Die allgemeinen Rücklagen bilden sozusagen das „Sparbuch“ einer Kommune. Ihr Stand zeigt an, 
über wie viel angesparte Eigenmittel die Kommune aus den vergangenen Hh-Jahren zur Finanzierung 
von künftigen Investitionen verfügt.  
Nach § 20 Abs. 3 KommHV sollen (soll = muss) in der allgemeinen Rücklage – neben der Mindest-
rücklage – Mittel zur Deckung des Ausgabebedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre angesam-
melt werden. Der allgemeinen Rücklage sind rechtzeitig Mittel zuzuführen, wenn sonst für die im In-
vestitionsprogramm der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen ein unvertretbar hoher Kreditbedarf entstehen würde.  
 
Die allgemeinen Rücklagen erreichten zum 01.01.2025 einen Stand von 1.830.000 €. Im Planungs-
zeitraum werden die allgemeinen Rücklagen aus heutiger Sicht nur minimal aufgestockt und insge-
samt bis 2030 auf 359.000 € abgebaut.  
 
7.2. Sonderrücklagen 
 

Die Sonderrücklagen der Stadt erreichten zum 01.01.2025 einen Stand von 1.180.000 €.  
 

Die Sonderrücklagen der Stadt werden im Planungszeitraum gesetzeskonform abgewickelt. Sonder-
rücklagen dürfen nicht für allgemeine Haushaltszwecke, sondern ausschließlich im Rahmen ihrer 
Zweckbindung verwendet werden. Dies gilt insbesondere für die Sonderrücklagen „Sozialstiftung Ma-
ria Schiegl“ und „Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth“. Das gilt aber auch für die Sonderrücklagen 
„Gebührenausgleich EWA/WVA“; deren Stände werden in die nächste Gebührenkalkulation übernom-
men und so (bei einem positiven Stand) an die Gebührenzahler zurückgegeben bzw. (bei einem ne-
gativen Stand) von den Gebührenzahlern nachgeholt. 
 
8. Verpflichtungsermächtigungen 
 

Haushaltsrechtlich dürfen Verpflichtungen, die zu Ausgaben führen, grundsätzlich nur eingegangen 
werden, soweit dafür im Haushaltsplan entsprechende Hh-Mittel eingeplant sind bzw. zur Verfügung 
stehen. Will eine Gemeinde ausnahmsweise Verpflichtungen eingehen, die erst in späteren Jahren 
zulasten des Vermögenshaushalts zu Ausgaben führen, benötigt sie dafür im Vermögenshaushalt 
sog. Verpflichtungsermächtigungen. Dadurch lassen sich bei der Realisierung von Projekten vor allem 
wertvolle Zeit und auch Kosten einsparen.  
 

Im Vermögenshaushalt 2026 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.  
 

Verpflichtungsermächtigungen sind genehmigungspflichtig, wenn in den Hh-Jahren, zu deren Lasten 
sie eingegangen werden, Kreditaufnahmen notwendig werden. 
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9. Genehmigung/Würdigung der Haushaltssatzung  
 

Die Genehmigung von Verpflichtungsermächtigungen hängt davon ab, ob die Finanzplanung mit aus-
reichender Wahrscheinlichkeit darauf schließen lässt, dass zum Zeitpunkt der beabsichtigten Kredit-
aufnahme damit zu rechnen ist, dass die Voraussetzungen für die Gesamtgenehmigung der geplanten 
Kredite nach Art. 71 GO vorliegen. Die Kreditaufnahmen müssen also mit der dauernden Leistungs-
fähigkeit der Stadt in Einklang stehen.  
Der Haushaltsplanentwurf wird dem Landratsamt mit allen notwendigen Unterlagen umgehend zur 
Genehmigung bzw. Würdigung vorgelegt. Eine Entscheidung steht noch aus. 
 
10. Dauernde Leistungsfähigkeit 
 

Im Fokus einer jeden Haushalts- und Finanzplanung steht die sog. dauernde Leistungsfähigkeit, also 
die Frage: Ist die stetige Erfüllung der städtischen Aufgaben finanziell dauerhaft gesichert? Von 
der positiven Beantwortung dieser Frage hängen letztlich das finanzielle Wohlergehen der Stadt und 
die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung ab (s.a. Nr. 9.). Bei der Beantwortung dieser Frage 
muss schon begrifflich eine längere, also mindestens eine mittelfristige Zeitreihe betrachtet werden.  
 

Nach Art. 61 Abs. 1 GO hat die Stadt ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die 
stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt ist sicherzu-
stellen, eine Überschuldung ist zu vermeiden.  
 

Das sind die zentralen Vorschriften für die Haushaltswirtschaft der Kommunen. Sie sind zwingend und 
lassen keinen Ermessensspielraum zu. Sie sind zweigeteilt: Zum einen ist die dauernde Leistungsfä-
higkeit i.S. einer stetigen, d.h. dauerhaften Aufgabenerfüllung sicherzustellen. Dies wird im kameralen 
Haushalt anhand des Kriteriums „SOLL-Zuführung“ bzw. „freie Spitze zur SOLL-Zuführung“ festge-
stellt. Zum anderen ist eine Überschuldung zu vermeiden. Dies wird im kameralen Haushalt anhand 
des Kriteriums „MINDEST-Zuführung“ bzw. „freie Spitze zur Mindestzuführung“ und neuerdings auch 
an Hand des Kriteriums der sog. „finanziellen Bewegungsfreiheit“ festgestellt. Beide Kriterien müssen 
dauerhaft erfüllt sein, damit einer Kommune attestiert werden kann, dass die stetige Erfüllung ihrer 
Aufgaben gesichert ist.  
 
Im Falle der Stadt Wörth a. Main ergibt sich unter Anwendung der vorstehenden Kriterien für den 
Planungszeitraum folgende Beurteilung zur dauernden Leistungsfähigkeit: 
 

2026 2027 2028 2029 2030 Summe

I. Überschuldung

1 freie Spitze Mi.-Zuf. -77.054 € 877.522 € -475.486 € -651.405 € -878.185 € -1.204.608 €

pro Jahr -240.922 €

Referenzw ert (ber. Einn.Vw Hh) 13.163.744 € 13.943.260 € 13.385.700 € 13.444.700 € 13.610.022 € 67.547.426 €

Bewegungsspielraum (in %) -0,6% 6,3% -3,6% -4,8% -6,5% -1,8%

II. Stetige Aufgabenerfüllung
1 freie Spitze SOLL.-Zuf.

(Afa lt. Hh-Plan) -1.369.026 € -414.450 € -1.767.458 € -1.943.377 € -2.170.157 € -7.664.468 €

pro Jahr -1.532.894 €

Referenzw ert (ber. Einn.Vw Hh) 13.163.744 € 13.943.260 € 13.385.700 € 13.444.700 € 13.610.022 € 67.547.426 €

in % des Referenzwertes -10,4% -3,0% -13,2% -14,5% -15,9% -11,3%
2 freie Spitze SOLL.-Zuf.

(Afa tat. Bedarf) -2.077.054 € -1.122.478 € -2.475.486 € -2.651.405 € -2.878.185 € -11.204.608 €

pro Jahr -2.240.922 €

Referenzw ert (ber. Einn.Vw Hh) 13.163.744 € 13.943.260 € 13.385.700 € 13.444.700 € 13.610.022 € 67.547.426 €

in % des Referenzwertes -15,8% -8,1% -18,5% -19,7% -21,1% -16,6%

Kriterien
dauernde Leistungsfähigkeit
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2026 2027 2028 2029 2030 Summe

I. Überschuldung
1 freie Spitze Mi.-Zuf. -0,6% 6,3% -3,6% -4,8% -6,5% -1,8%

Ampel (<5%/<15%/>15%) ungünst ig zufriedenst. ungünst ig ungünst ig ungünst ig ungünst ig

II. Stetige Aufgabenerfüllung
1 freie Spitze SOLL.-Zuf.

(Afa lt. Hh-Plan) -10,4% -3,0% -13,2% -14,5% -15,9% -11,3%
Ampel (<0%/<10%/>10%) ungünst ig ungünst ig ungünst ig ungünst ig ungünst ig ungünst ig

2 freie Spitze SOLL.-Zuf.
(Afa tat. Bedarf) -15,8% -8,1% -18,5% -19,7% -21,1% -16,6%
Ampel (<0%/<10%/>10%) ungünst ig ungünst ig ungünst ig ungünst ig ungünst ig ungünst ig

Gesamt-
ergebnis

Einzel-
ergebnisse

I. Überschuldung
1 freie Spitze Mi.-Zuf.

II. Stetige Aufgabenerfüllung
1 freie Spitze SOLL.-Zuf.

(Afa lt. Hh-Plan)
nicht erfüllt

nicht erfüllt

dLF
nicht
mehr

gewährleistet

Beurteilung
dauernde Leistungsfähigkeit

Ergebnis
der Beurteilung zur dLF

 
 

Die vorstehende Tabelle zeigt folgende Ergebnisse: 
 

Im Wesentlichen ausgelöst durch  
a. den nach wie vor überdurchschnittlichen Schuldenstand und den damit verbundenen Schul-

dendienst, der im Planungszeitraum bei ca. 797.000 €/a liegt, sowie  
b. die erheblichen Personalkostensteigerungen im Planungszeitraum von 5.198.000 € auf 

5.805.000 €, durchschnittlich 121.400 €/a, sowie 
c. den unklaren Ausgang im Energiesektor und den Kostensteigerungen bei den Baumaßnah-

men aufgrund des Krieges in der Ukraine,  
kommt die freie Spitze zur Mindestzuführung (freie laufende Mittel zur Finanzierung von Investitionen) 
mit einem Wert von durchschnittlich -240.920 €/a der Überschuldungsgrenze bedenklich nahe. Die 
Prüfung des Kriteriums „finanzielle Bewegungsfreiheit“ ergibt, dass die Stadt in fast allen Jahren un-
terhalb der 5,0%-Grenze liegt. Das Kriterium „freie Spitze zur Mindestzuführung“ wird also gerade 
noch erfüllt. 
 

Während sich die Stadt beim dLF-Kriterium „Überschuldung“ zumindest in einem sehr kritischen Be-
reich befindet, kann sie das dLF-Kriterium der „stetigen Aufgabenerfüllung“ in allen Planjahren nicht 
erfüllen. Die freie Spitze zur SOLL-Zuführung, berechnet unter Zugrundelegung der Abschreibungen 
lt. Haushaltsplan, liegt im Durchschnitt der Planjahre bei -1.532.890 €/a. Legt man den tatsächlichen, 
durchschnittlichen Investitionsbedarf zu Grunde, erhöht sich dieser Wert auf -2.240.920 €/a. Letzteres 
bedeutet: Will die Stadt ihren tatsächlichen, durchschnittlichen Investitionsbedarf realisieren, muss sie 
i.H. der negativen freien Spitze zur SOLL-Zuführung Kredite aufnehmen, weil dafür derzeit weder lau-
fende Mittel noch allgemeine Rücklagenmittel bzw. veräußerbare Vermögenswerte zur Verfügung ste-
hen.  
 
Fazit: 
 
Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass die dauernde Leistungsfähigkeit im Planungszeit-
raum nicht sichergestellt ist. Es droht zwar (aktuell) keine Überschuldung; jedoch können die SOLL-
Zuführung, sprich die Abschreibungen in einem erheblichen Umfang nicht erwirtschaftet werden. In-
soweit lebt die Stadt im Planungszeitraum über ihre Verhältnisse, was letztlich dazu führt, dass insge-
samt 7.750.000 € neue Schulden aufgenommen werden müssen.  
 
Zu berücksichtigen ist jedoch auch, dass aufgrund des immer noch anhaltenden Krieges in der Ur-
kaine, in den Haushaltsjahren 2025 bis 2030 schon der ursprünglich geplante Gewerbesteueransatz 
erheblich reduziert wurde. Ende des Jahre 2024 wurden mehrere Gewerbesteuerzahler auf 0 € redu-
ziert. Aus diesem Grund wurden im 1. Quartal 2025 folgende Maßnahmen ergriffen: 

 Anpassung von sämtlichen Mieten und Pachten 
 Anpassung der Eintrittspreise für die städtischen Anpassung Einrichtungen 
 Anpassung der Hundesteuer ab 2026 
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 Verkauf städtischer Einrichtungen 
 Kürzung/Einschränkung der städtischen Einrichtungen 
 Schließung des Jugendtreff 
 Streichung/Kürzung von Maßnahmen im Investitionsprogramm 
 Kürzung der freiwilligen Leistungen 
 Schließung einer KiTa-Gruppe ab dem neuen Betriebsjahr. 

 
Durch diese Maßnahmen war die Stadt auf einem guten Weg den Verwaltungshaushalt positiv abzu-
schließen. Im März erhielt die Stadt für ihren besten Gewerbesteuerzahler Nullfestsetzungen für Ab-
rechnungen und Vorauszahlungen. Dies führte zu einer weiteren Absenkung des Gewerbesteueran-
satzes um rund 1. Mio € im Jahr 2025 und für die Folgejahre jeweils um rund 300.000 €. Im Jahr 2025 
wurden parallel zu den beschlossenen Maßnahmen die Haushaltsausgabereste der Vermögenshaus-
halts überprüft. Durch Streichungen und Kürzungen konnten Mittel i.H.v. rund 1 Mio € freigegeben und 
der Rücklage zugeführt werden. Des Weiteren wurde im Herbst 2025 durch ein Hebesatzsatzung für 
die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer zum 01.01.2026 erhöht. 
Im aktuellen Haushalts- und Finanzplan sind diese Auswirkungen eingepflegt 
 
Aufgrund der vorgenannten Gründe ist die Stadt weiterhin angehalten sparsam und wirtschaftlich mit 
den vorhandenen Mitteln umzugehen. Zusätzliche Mehrausgaben müssen vermieden werden, da 
sonst die finanzielle Handlungsfähigkeit nicht mehr gewährleistet ist. 
 
 
 
63939 Wörth a. Main, den 08.04.2026 
          – Stadtkämmerer – 
 
 
            Thomas Mechler 


